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� eines Bundesgesetzes über die 
Ausübung der Psychotherapie (Psycho­
therapiegesetz ) - Begutachtung 

Fax Y:J2 �,50 

Die Bundeswirtschaftskammer dankt für die Übennittlung des Entwurfs zu einem 
Psychotherapiegesetz urxl weist eingangs grurrlsätzlich darauf hin, daß ange­

sichts der offenkundigen Bestrebungen der Regierung, eine alle psychosozia­
len Bereiche abdeckende Berufsregelung zu treffen, bei der Begutachtung des 

vorliegenden Entwurfs die Kenntnis des auf Grund der bereits erfolgten Be­
gutachtung überarbei teten Psychologengesetz-Entwurfes notwendig wäl:e. Wäh­
rend in den Erläuterungen zu letzterem keine Verbindung zu einem ebenfalls 
geplanten Psychotherapiegesetz herges tel 1 t women war, enthal ten die Erläu­
terungen zum vorliegenden Entwurf wenigstens einen Hinweis auf diese Verbin­
dung, wenn auch nur in Form eines Satzeinschubes. Es ist jedoch zu bedauern, 

daß Ö3terreich die auf dem Gebiete der psychosozialen Probleme bestehenden 

Versorgungs- urxl Qualifikationsfragen nur durch die Schaffung von vier ge-

i setzlieh geregelten Berufen zu lösen vermag. Der Bundeswirtschaftskammer 

geht es naturgemäß weniger um die Bereiche der Psychiatrie urxl der Psycho­
therapie, als um die der psychologischen Beratung. Sie hat daher in ihrer 
ausführlich begründeten stellungnahme den zunächst ausgearbeiteten Entwurf 
eines Psychologengesetzes vor allem deshalb abgelehnt, weil er ein Psycholo­
gemoonopo! geschaffen hätte, ohne daß in einwarXlfreier Weise eine AbgI:enzunq 

zwischen diesem und dem Beruf der konzssionierten Lebens- und Sozialberater 
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gefuOOen worden wäre. Es darf angesichts des vorliegenden Gesetzesvorhabens 

allerdings die Vermutung ausgesprochen werden, daß die bisher ungeregelte 

Tätigke1 t der Psychologen im Beruf der Psychotherapeuten aufgehen wird, weil 

dieser einfach der attraktivere aus der Sicht auch des behandlungsuchenden 

Konsumenten sein wird. Daher ist zu ezwarten, daß neben der Psychiatrie und 

Psychotherapie im wesentlichen Raum für die gewerblichen Beratungstätigke1-

ten verschiedenster Art sein wird, ohne daß auch ein für die Konsumenten er­

kennbcu'er Bedarf für die angewandte Psychologie übrig bleiben würde. 

Mi. t andern Worten, es sollten die wissenschaftlich-medizinischen und die 

wissenschaftlich-psychotherapeutischen Erkenntnisse in die entsprecherxien 

freien Berufe einmünden, während die psychologisch-wissenschaftlichen Er­

kenntnisse allen Berufen einschließlich der gewerblichen Lebens - und Sozial­

berater auf der Forschungsebene gleichermaßen zufließen könnten. Jedenfalls 

müßte klargestell t werden, daß die notwendigen und nachgefragten gewerbli­

chen psychologischen Beratungstätigke1 ten wie counseling, coaching, alle 

zweige der Unternehmens- und Personalberatung und dergleichen, von den ge­

nannten be1den freien Berufen zu unterscheiden sind. Unter der Vorausset­

zung, daß auf ein Psychologengesetz verzichtet wird, könnte die BuIXlesw.irt­

schaftskamrner einem Psychotherapiegesetz ihre Zustimmung erteilen, zumal 

zahlreiche ihrer Einwendungen zu dem Entwurf eines Psychologengesetzes im 

vorliegenden Entwurf berücksichtigt worden sein dürften. 

So sind insbesorrlere die Bestimrrnmgen über die Berufsausbildung zu begrüßen, 

die einen breiten Zugang zur Ausbildung ennöglichen und die Beschl:änkung auf 

ein bestimmtes studium fallengelassen haben. In diesem Zusanmenhang wird an­

gemerkt, daß in ähnlicher Weise der - kleine- Befähigungsnachweis für die 

konzessionierten Lebens - und Sozialberater gestaltet werden könnte. An einer 

Ergänzung der seinerzeit dem W1rtschaftsministerium übel:mittelten VOl.'8chläge 

wird derzeitgearbei tet. 

Pos i ti v ist weiters die Entscheidung zu beurteilen, die Führung der Psycho­

therapeutenliste dem Bundeskanzleramt zu übertragen und die noch im Entwurf 

eines Psychologengesetzes vorgesehene Verkammerung der betreffenden Berufs­

gruppe fallenzulassen. 
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Hingegen wim bezwei fel t, ob der ÖBterx:eiohische Arbe! terkaDmertag ange­

sichts des in \ 21 Ab3 6 des Entwurfs umrissenen Aufqabenbereicbs des Psy­

chotherapielJeirates den hiezu IlO'twendigen Sachverstand einzubringen veJ:mag. 

In den Erläuterungen ist diesbezüglich ein Hinweis auf die Wahrung der Be­

lange des Konsumentenschutzes enthal ten, der aber nicht zu überzeugen ver­

mag. Konsumentenpolitische Aspekte könnten vom � jederzeit an den Beirat 

herangetragen uM dort über die gemäß \ 23 Al:s 2 des Entwurf vorgesehene 

Beiziehunq von externen Sachverständigen abgehandelt werden. Dazu bräuchte 

es keiner mit stimmrecht versehenen Mitgliedschaft dieser Inte:ressenvertJ::e­

tung. 

Zus anunenfassend hält die Bundeswirtschaftskammer fest, daß gegen die Erlas­

sunq eines Psychotherapiegesetzes dann kein Einwand erhoben wim, wenn eine 

von der Sache her vernünftige und auch dem behaIxllungsbedürftiqen Bürger 

einsichtige Auf teilung der psychosozialen Bereiche in ärztliche Heilbehan:i­

lunq (Psychiatrie) - psychologische Behandlung (Psychotherapie) - psycholo­

gische Beratung (Lebens- uM Sozialberatung) erfolgt. Diesbezüglich er­

scheint eine Dreiteilung der Berufsfelder gerade noch sachlich zu rechtfer­

tigen. Die wissenschaftliche Psychologie sollte sich hingegen weiter mit dem 

Forschen und Testen befassen. Nur unter diesen UnV3tärden kann diese fast als 

Überreglementierunq vorgesehene Neuregelung der Berufsausübung in ÖSterreich 

im Hinblich auf den immer wieder betonten Mangel gleichartiger Regelungen in 

den EG vertreten wemen. 

Ab3chließend wim gebeten, der BundeswirtschaftskaDmer Gelegenheit zu geben, 

die überarbeitete Fassung des für sie von der Sache her maßgebendel:en Ent­

wurfs eines Psychologengesetzes kennenzulernen, seUst wenn sie seine allen­

falls noch vorgesehene Verwirklichung aus den angegebenen Gründen ablehnt. 

28/SN-274/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




